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1. 

BESTELLUNG

Gemäß Art. 5 des Bayerischen Archivgesetzes (BayArchivG) vom 
22. Dezember 1989 (GVBI S. 710, BayRS 2241-1-WFK), geändert 
mit Gesetz vom 16. Dezember 1999 (GVBI S. 521/523), sowie Nr. 
4.1 der Gemeinsamen Bekanntmachung der Bayerischen Staatsmi-
nisterien des Innern und für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und 
Kunst über den Vollzug des Bayerischen Archivgesetzes; Kommu-
nale Archivpflege vom 22. Januar 1992 (AIIMBI S. 139, KWMBI 
S. 73) bestelle ich hiermit im Einvernehmen mit dem Landkreis 
Forchheim

 

Herrn Georg Knörlein
 

für die Zeit vom 01.08.2020 bis zum 31.07.2025 zum ehrenamtli-
chen Archivpfleger im Landkreis Forchheim.

 

Seine Aufgabe ist es, unter Leitung des Staatsarchivs Bamberg Ge-
meinden und deren Vereinigungen seines Zuständigkeitsbereiches 
in allen Fragen des kommunalen Archivwesens zu beraten und zu 
unterstützen sowie gegebenenfalls die Rechts- und Stiftungsauf-
sichtsbehörden bei Archivgut betreffenden Entscheidungen zu bera-
ten.

Der Archivpfleger erhält einen Dienstausweis, der ihn für die Aus-
übung seiner Tätigkeit legitimiert.

Die Bestellung zum ehrenamtlichen Archivpfleger schließt keine 
Berufung in das yBeamtenverhältnis als Ehrenbeamter in sich.

 

München, den 29.10.2020

I.A.

Dr. Unger

Archivdirektor

2. 

Satzung zur Regelung von Fragen 
der Verfassung des Schulverbands Ehrenbürg

(Verbandssatzung)
vom 24.11.2020

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbands Ehrenbürg 
(nachfolgend stets Schulverbandsversammlung genannt) erlässt 
aufgrund des Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes 
(BaySchFG) i. V. m. dem Gesetz über die kommunale Zusammen-
arbeit (KommZG) sowie der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) folgende

Satzung
 zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbands 

(Verbandssatzung):
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d)	 wenn sie keine Ersatzansprüche nach Buchstaben a), b) und c) 
haben, wenn ihnen jedoch im beruflichen oder häuslichen Bereich 
ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen 
versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft aus-
geglichen werden kann, ein Pauschalsatz unter den in Buchstabe c) 
genannten Voraussetzungen in der Höhe von 20 Euro; ob die vorste-
hend genannten Voraussetzungen vorliegen, entscheidet die Schul-
verbandsversammlung unter Ausschluss des Betroffenen.

(6) Die Entschädigungsleistungen nach Abs. 5 werden nur auf An-
trag gewährt.

§ 4 Rechnungsprüfung

(1) Die Prüfung der Jahresrechnung obliegt dem Rechnungsprü-
fungsausschuss.

(2) Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus zwei Mitgliedern, 
die die Schulverbandsversammlung aus ihrer Mitte bestellt.

§ 5 Ausscheiden von Mitgliedern

Scheidet infolge der Veränderung des Schulsprengels ein Verbands-
mitglied aus dem Schulverband aus, so findet eine Vermögensaus-
einandersetzung zwischen dem Schulverband und dem ausschei-
denden Verbandsmitglied statt.

§ 6 In-Kraft-Treten

(1) Die Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung von Fragen der Ver-
fassung des Schulverbands vom 20.08.2014 außer Kraft.

Kirchehrenbach, 24.11.2020

Florian Kraft

Schulverbandsvorsitzender

 

§ 1 Name und Sitz des Schulverbands

(1) Der Schulverband besteht auf Grund der Errichtung der Grund-
schule Ehrenbürg in Mittelehrenbach.

(2) Mitglieder des Schulverbandes sind die Gemeinden Leutenbach 
und Kunreuth.

(3) Der Schulverband führt den Namen „Schulverband Ehrenbürg“ 
und hat seinen Sitz in Mittelehrenbach, Gemeinde Leutenbach.

§ 2 Kassengeschäfte

Die Kassengeschäfte des Schulverbands werden aufgrund der be-
stehenden Zweckvereinbarung  von der Verwaltungsgemeinschaft 
Kirchehrenbach geführt.

§ 3 Entschädigung für besondere ehrenamtliche Tätigkeit

(1) Der Schulverbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die übri-
gen Mitglieder der Schulverbandsversammlung (Verbandsräte) sind 
ehrenamtlich tätig. Die Tätigkeit der Verbandsräte erstreckt sich auf 
die Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen der Schul-
verbandsversammlung. Außerdem können einzelnen Mitgliedern 
besondere Verwaltungs- und Überwachungsbefugnisse nach nähe-
rer Vorschrift der Geschäftsordnung (§ 2 Absatz 3 und 4) übertragen 
werden.

(2) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die der Schul-
verbandsversammlung kraft Amtes angehören, das sind die ersten 
Bürgermeister der am Schulverband beteiligten Gemeinden, haben 
nur Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen, soweit sie nicht Schulver-
bandsvorsitzender oder dessen Stellvertreter sind.

(3) Der Schulverbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit  eine 
monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 80 Euro.

Der Stellvertreter des Schulverbandsvorsitzenden erhält für seine 
Tätigkeit eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 35 
Euro.

(4) Die übrigen Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhal-
ten für ihre Tätigkeit

-	 ein Sitzungsgeld für die notwendige Teilnahme an Sitzungen der 
Schulverbandsversammlung oder eines Ausschusses für jede Sit-
zung in Höhe von 30 Euro.

(5) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten ferner

a)	 für auswärtige Tätigkeit Reisekostenvergütung nach den für die 
Beamten des Freistaats Bayern geltenden Rechtsvorschriften; als 
Dienstreise gilt nicht der Weg zu den Sitzungen der Schulverbands-
versammlung, die an dem üblichen Sitzungsort, insbesondere an 
dem in § 15 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Schulverbands ge-
nannten Ort stattfinden;

b)	 wenn sie Angestellte oder Arbeiter sind, Entschädigung für den 
nachgewiesenen Verdienstausfall;

c)	 wenn sie selbstständig Tätige sind, für den entstandenen Ver-
dienstausfall einen Pauschalsatz, soweit die Sitzungen nicht in der 
Zeit nach 16.00 Uhr oder an Samstagen, Sonntagen oder gesetzli-
chen Feiertagen stattfinden, in Höhe von 20 Euro.


